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Kommunale Zustéandigkeiten im Bereich des Stral3enverkehrsrechts
Rechtliche Bewertung des Gehwegparkens in der jungsten Rechtsprechung

Sehr geehrte Frau Warawko,

die Stadt Diiren befasst sich derzeit mit Uberlegungen und Priifungen beziiglich der zukiinftigen
Gestaltung der innerstadtischen Parkraumsituation. Dabei ruickt insbesondere der in der Dire-
ner Innenstadt gelegene Steinweg in den Fokus. Hierbei handelt es sich um eine innerdortliche
Gemeindestralie, in der derzeit das Gehwegparken wegen der dort angespannten Parkraumsitu-
ation fr Anwohner in bestimmten Abschnitten ausdricklich durch Beschilderung zugelassen
ist und auch in weiteren Abschnitten angeordnet werden soll. Da es sich beim Steinweg um
eine historisch gewachsene BestandsstralRensituation handelt, fiihrt die derzeitige Parksituation
dazu, dass die Restgehweg- und Fahrbahnbreiten nicht (vollstandig) mit den heutigen stralRen-
baufachlichen Empfehlungen und Leitlinien Gbereinstimmen.

Da vergleichbare Befunde auch flr andere Strallenziige der historisch gewachsenen Direner
Innenstadt festzustellen bzw. nicht auszuschlief3en sind, stellt sich die Stadt Diiren verschiedene
Fragen rund um den rechtlichen Umgang mit entsprechenden stralenverkehrlichen Befunden.
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Rechtliche Fragestellungen rund um das Parken auf Gehwegen haben in letzter Zeit im Hinblick
auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts der Freien Hansestadt Bremen vom 13.12.2022 - 1
LC 64/22 — und einer nachfolgenden Revisionsentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 06.06.2024 — 3 C 5.23 — besondere Aufmerksamkeit erfahren. In den genannten Verfahren
ging es insbesondere sinngemal auch um die sich der Stadt Diren stellende Frage, ob aus der
Feststellung, dass eine historisch gewachsene Bestandsstral3e nach heutigen stralRenbaulichen
Konventionen in dieser Form nicht mehr angelegt wiirde, eine gebundene Verpflichtung einer
Kommune folgt, die nunmehr geltenden technischen Regelwerke um- und durchzusetzen. Da-
mit korrespondiert die Frage, ob aus entsprechenden Befunden eine rechtliche Verpflichtung
der Kommune abzuleiten ist, in jeder Form und in jedem Fall gegen das Gehwegparken einzu-
schreiten und vorzugehen, oder ob diesbezlglich ein Ermessen besteht.

Ihrer Bitte nach einer entsprechenden rechtlichen Einordnung kommen wir gerne nach. Da die
verschiedenen kommunalverfassungsrechtlichen Organe einer Gemeinde nach unterschiedli-
chen rechtlichen MaRstdben handeln, ist es eingangs erforderlich herauszuarbeiten, welche ge-
meindliche Organisationseinheit originar fir die Bewertung und den Umgang mit entsprechen-
den Verkehrssituationen zustandig ist. Hierzu stellen wir die kommunalverfassungsrechtliche
Zustandigkeit im Bereich des StraRenverkehrsrechts dar und gelangen dabei zu dem Ergebnis,
dass grundsétzlich der Birgermeister und die ihm nachgeordnete Verwaltung die Organkom-
petenz bezilglich straRenverkehrsrechtlicher Anordnungen besitzt (hierzu 1.). AnschlieRend
ordnen wir die jungsten verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen zum Gehwegparken umfas-
send in die herkdmmliche Systematik des Stral’enverkehrsrechts ein. Diese Analyse flhrt zu
dem Ergebnis, dass das Treffen straRenverkehrsbehordlicher Entscheidungen rund um das Geh-
wegparken, auch auf der Grundlage der vorgenannten Rechtsprechung und unter Berlcksichti-
gung aktueller technischer Regelwerke, stets im pflichtgemafien Ermessen der zustandigen
StralRenverkehrsbehorde liegt (hierzu 11.). Die Absicht der Stadt Duren, das Gehwegparken auf

der rechten StraRenseite im Steinweg im Abschnitt Bongard — Ahrweilerplatz nicht zu verbieten
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bzw. hiergegen nicht einzuschreiten und die mit der Legalisierung des Gehwegparkens geschaf-
fenen Parkplétze zu erhalten, sowie das Anordnen des Gehwegparkens im Abschnitt Altenteich
— Nagelschmiedsgasse durfte dabei insoweit, auch im Lichte der jiingeren verwaltungsgericht-
lichen Rechtsprechung, den Anforderungen an eine ermessensfehlerfreie Entscheidung genu-
gen (hierzu I11.). Die wesentlichen Ergebnisse werden am Ende noch einmal zusammengefasst
(hierzu 1V.).

I. Kommunale Zustandigkeiten im Bereich des StraRenverkehrsrechts

Die Auswertung des geltenden StralRenverkehrsrechts fiihrt zu dem Ergebnis, dass der Blrger-
meister der Stadt Diren und die ihm nachgeordnete Verwaltung die Organkompetenz im Be-

reich des StralRenverkehrsrechts besitzt.

1. Umfassende Zustandigkeit der Stadt Duren als ,,Straenverkehrsbehorde*

Gemal 8§ 44 Abs. 1 Satz 1 StVVO sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die StraRenverkehrs-
behorden zustandig zur Ausfuhrung der StVO (,,dieser Verordnung®).

Welche Behorde Strallenverkehrsbehérde 1. S. d. § 44 Abs. 1 Satz 1 StVO und danach nach
dieser Vorschrift fir die Ausfihrung der StVO grundsatzlich zusténdig ist, ergibt sich aus den

sachlich einschlagigen Zustandigkeitsregelungen des jeweiligen Landes.

Vgl. BVerwG, Urt. v. 20.10.2015 — 3 C 15/14 —, juris Rn. 26.

Fur MaBBnahmen nach § 45 der StVO in Mittleren und GrofRen kreisangehdrigen Stadten sind in
Nordrhein-Westfalen geméal? § 10 der Verordnung uber Zustandigkeiten im Bereich Stralien-
verkehr und Guterbeforderung (GV. NRW. 2016, S. 527) ,,die ortlichen Ordnungshbehdrden
dieser Stadte zustandig*“.
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Die Zustandigkeitsvorschrift des 8 45 StVO ist dabei in einem weiten Sinn zu verstehen und
dirfte auch im vorliegenden Kontext méglicher Anordnungen im Zusammenhang mit dem
Gehwegparken einschlagig sein. Ein Handeln zur Ausfiihrung der Verordnung im Sinne des
8 44 Abs. 1 Satz 1 StVO liegt auch vor, wenn sich zwar das durchzusetzende Ver- oder Gebot
aus der StVO ergibt, nicht aber die fiir ein behdrdliches Einschreiten erforderliche Ermachti-
gungsgrundlage. Insofern ist es unerheblich, ob die StraRenverkehrsbehdrde zur Umsetzung
maoglicher Anordnungen auf 8 45 Abs. 1 StVO zurtickgreift oder auf die ordnungsbehérdliche
Generalklausel des OBG NRW. Der Umstand, dass die StraRenverkehrsordnung als gefahren-
abwehrrechtliches Spezialgesetz umfangreiche Befugnisnormen und Zustandigkeitsregelungen
und zusétzlich die allgemeine Zustandigkeitsnorm des § 44 Abs. 1 StVO enthalt, deutet darauf
hin, dass der Gesetzgeber die Zustandigkeit der StraBenverkehrsbehdrden fir die Durchfuhrung
der Strallenverkehrsordnung abschlieRend regeln wollte. Andernfalls kdme es fir unterschied-
liche Malinahmen zur Ausflihrung der Stralienverkehrsordnung zu einer Zersplitterung der Zu-
standigkeiten. Zweck des 8 44 Abs. 1 StVO ist mithin, dass im Anwendungsbereich der Stra-
Renverkehrsordnung nur die StraBenverkehrsbehorden tatig werden dirfen, auch wenn im Ein-

zelfall ein Ruckgriff auf die ordnungsbehdrdliche Generalklausel notwendig ist.

Vgl. die Nachweise bei VGH Mannheim, Urt. v. 15.09.2014 — 1 S 1010/13 -
, juris Rn. 42; VG Karlsruhe, Urt. v. 17.12.2018 — 1 K 4344/17 —, juris Rn.
49; so auch Hihnermann, in: Burmann/Hel3/Hihnermann/Jahnke, Stral3en-
verkehrsrecht, 28. Aufl. 2024, § 44 Rn. 1.

Die allgemeine Zustandigkeit, MalRnahmen zur Einhaltung der Verhaltensvorschriften der
StVO zu treffen, betrifft auch die Durchsetzung allgemeiner Verkehrsregeln, wie des § 12 StVO
mit seinen Halte- und Parkverboten.

So ausdriicklich OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn. 66
in Bezug auf ein Einschreiten gegen das (dort allerdings nicht erlaubte)

I)



BA U EISTER

E TS5 NWALTE

Gehwegparken; gleichsam Laub, Durchsetzung des Strallenverkehrsrechts
durch die StralRenverkehrsbehdrden und die Polizei, in: SVR 2022, 249 [251].

Im vorliegenden Kontext diirfte unzweifelhaft die Stadt Diren (unabhéngig von der sogleich
zu beantwortenden Frage nach der jeweiligen Organzustandigkeit) zustandige StraRenverkehrs-
behorde sein. Geméal § 1 der Verordnung zur Bestimmung der Grof3en kreisangehorigen Stadte
und der Mittleren kreisangehdrigen Stadte nach § 4 der Gemeindeordnung fur das Land Nord-
rhein-Westfalen (GV. NRW. 2002, S. 114) handelt es sich bei der Stadt Diiren um eine GrolRe
kreisangehorige Gemeinde, deren ortliche Ordnungsbehdrde demnach die Befugnisse der Stra-

Renverkehrsbehdrde auszuiiben hat.

Diese Zustandigkeitszuordnung des Verordnungsgebers ist in der Sache konsequent. Bei dem
StraBBenverkehrsrecht handelt es sich um ein spezielles Gefahrenabwehrrecht (Polizeirecht), das
— abweichend vom allgemeinen Gefahrenabwehrrecht — in der konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes liegt. Die Spezialitat des StraRenverkehrsrechts ergibt sich daraus,
dass es aus dem Spektrum aller denkbaren Gefahrenlagen nur einen bestimmten — mit dem
StralRenverkehr zusammenhéngenden — Gefahrenausschnitt regelt, wahrend das allgemeine Ge-
fahrenabwehrrecht alle anderen nicht spezialgesetzlich geregelten (unbenannten) Gefahren er-
fasst. Die spezialgesetzlichen Regelungen wurden ins Leere laufen, wenn in ihrem Regelungs-
bereich das allgemeine Polizeirecht dennoch anwendbar bliebe. Deshalb gilt der Grundsatz des
»lex specialis derogat legi generali*, wonach das speziellere Gesetz — hier das StraRenverkehrs-
recht — den allgemeinen Gesetzen vorgeht, ,,soweit” es Regelungen enthalt.

Vgl. zu dieser Einordnung Laub, Durchsetzung des StraRenverkehrsrechts
durch die StralRenverkehrsbehdrden und die Polizei, in: SVR 2022, 249 [250].

Die StralRenverkehrsbehdrden im Land Nordrhein-Westfalen werden daher ausdriicklich als

sog. Sonderordnungsbehdrden im Sinne von § 12 OBG NRW angesehen.
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Vgl. explizit BGH, Urt. v. 18.12.1986 — Ill ZR 242/85 —, juris Rn. 16.

Da das Gehwegparken (jedenfalls) im Abschnitt Bongard — Ahrweilerplatz derzeit durch ent-
sprechende Beschilderungen legalisiert ist, durfte sich die korrespondierende Zustéandigkeit zur
Uberpriifung (und ggf. anschlieRenden Entfernung) dieser Parkmdoglichkeiten, wie in der uns
vorliegenden Mitteilungsvorlage vom 08.09.2023 zutreffend ausgefiihrt wird, aus § 45 Abs. 3
Satz 1 StVO ergeben; dasselbe gilt in Hinblick auf das Anbringen von Verkehrszeichen in den
Abschnitten Altenteich — Nagelschmiedsgasse (Zeichen 315, Anl. 2 StVO) und Nagelschmieds-
gasse — Bongard (Zeichen 283 Anl. 2 StVO). GemaR § 45 Abs. 3 Satz 1 StVO bestimmen im
Ubrigen die StraRenverkehrsbehorden, wo und welche Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen anzubringen und zu entfernen sind, bei StraBennamensschildern nur dariber, wo diese
so anzubringen sind, wie Zeichen 437 zeigt. § 45 Abs. 3 Satz 1 StVO enthélt damit die grund-
legende Zustandigkeitsregelung fir die Entscheidung, wo und welche Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen anzubringen und zu entfernen sind. Diese greift aufgrund der Anknip-
fung ,.im Ubrigen* am Anfang von § 45 Abs. 3 Satz 2 StVO ein, soweit keine Sonderregelung
(insbesondere § 45 Abs. 2 StVO) eingreift. Die Wahrnehmung der Zustandigkeit gemald 8 45
Abs. 3 Satz 1 StVO knlpft systematisch an die materielle Ermessensentscheidung gemaR § 45
Abs. 1 Satz 1 StVO an, die Benutzung bestimmter Stralen oder Strallenstrecken aus Griinden
der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs zu beschranken oder zu verbieten und den Verkehr

umzuleiten und dient letztlich deren Umsetzung.

Vgl. Steiner, in: Minchener Kommentar zum Strallenverkehrsrecht, 2016,
8 45 Rn. 59.

2. Zur stralenverkehrsrechtlichen Organkompetenz

Ist die Stadt Duren als solche StralRenverkehrsbehorde, stellt sich im Weiteren allerdings die
Frage, welcher Stelle innerhalb der Gebietskdrperschaft die konkrete Organkompetenz bzw. -
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zustandigkeit zukommt. Hierzu trifft das Strallenverkehrsrecht keine bundesrechtliche Aus-
sage.

Die Organkompetenz bzw. -zustdndigkeit besagt, welchem Organ innerhalb des Verbandes
(Stadt Duren) eine Aufgabe zugewiesen wird.

Vgl. allgemein Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 21. Aufl.
2024, § 3 Rn. 6.

Gemal § 3 Abs. 1 OBG NRW nehmen die Gemeinden die Aufgaben der 6rtlichen Ordnungs-
behorde als Pflichtaufgaben zur Erflllung nach Weisung (8 9 OBG NRW) wahr. Dies gilt auch
fur die ihnen als Sonderordnungsbehdrden tbertragenen Aufgaben.

Mit der Bezeichnung ,,Ordnungsbehdrden* im Sinne des OBG NRW gemeint, sind die ortlich
zustandigen Gebietskorperschaften selbst, nicht dagegen der Hauptverwaltungsbeamte oder
Amter von Gebietskérperschaften wie etwa das Ordnungs- oder StraRenverkehrsamt.

Vgl. fur eine Sonderordnungsbehodrde ausdriicklich VG Arnsberg, Beschl. v.
26.06.2013 — 8 L 228/13 —, juris Rn. 4.

Was die Frage der Bestimmung der Organkompetenz innerhalb der kommunalen Gebietskor-
perschaft ,,Stadt Duren* angeht, so spricht alles dafiir, nach Kommunalverfassungsrecht eine
Zusténdigkeit der Verwaltung fur Verwaltungsangelegenheiten des Verwaltungsvollzugs, mit-
hin eine Organkompetenz des Hauptverwaltungsbeamten (bzw. der ihm nachgeordneten Ver-
waltung) besteht. Die Anwendung des gesetzlich vorgegebenen Normprogramms und die Aus-
ubung von rechtlich gebundenem Verwaltungsermessen im Einzelfall stellen genuine Angele-
genheiten der Verwaltung dar, hingegen keine vom Rat zu treffenden politischen Entscheidun-
gen. Das freie, originare politische Ermessen des Rates steht vielmehr in einem Widerspruch

zu dem rechtlich gebundenen Verwaltungsermessen im Einzelverwaltungsvollzug. Im
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Regelfall wird daher, in der kommunalverfassungsrechtlichen Diktion, von Geschéften der lau-
fenden Verwaltung (8 41 Abs. 3 GO NRW) auszugehen sein, mit denen sich der Rat nicht zu
beschéftigen hat.

So ausdriicklich Schénenbroicher, in: Schénenbroicher/Heusch, Gefahrenab-
wehrrecht Nordrhein-Westfalen, 2023, § 3 OBG NRW Rn. 6.

Geschafte der laufenden Verwaltung gelten ndmlich gemaR § 41 Abs. 3 GO NRW im Namen
des Rates als auf den Burgermeister Ubertragen, soweit nicht der Rat sich, einer Bezirksvertre-
tung oder einem Ausschuss flr einen bestimmten Kreis von Geschéften oder fir einen Einzel-
fall die Entscheidung vorbehalt. Diese Ubertragung liegt nach den uns vorliegenden Unterlagen

und dem einsehbaren Ortsrecht auch in Diren vor.

Trifft der Rat, wie in Duren, keine abweichende Entscheidung flr einen bestimmten Kreis von
Geschaften oder fir einen Einzelfall, so ist der Hauptverwaltungsbeamte kraft dieser gesetzli-
chen Fiktion der Ubertragung allein zustandig.

Vgl. Frenzen, in: BeckOK Kommunalrecht Nordrhein-Westfalen, Diet-
lein/Heusch, 28. Edition Stand: 01.06.2024, § 41 Rn. 37.

Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts fiir das Land Nordrhein-Westfalen
kommt es darauf an, ob die Angelegenheit nach ,,Regelmaliigkeit und Haufigkeit zu den ubli-
chen Geschaften der Kommune* gehort und ob die Aufgabenerledigung nach feststehenden
Grundsatzen und ,,auf eingefahrenen Gleisen* erfolgt. Nicht entscheidend seien hingegen die
rechtlichen oder tatsachlichen Schwierigkeiten oder die finanziellen Auswirkungen des jewei-
ligen Geschéfts.

Vgl. OVG Munster, Urt. v. 08.05.2009 — 15 A 770/07 —, juris Rn. 35 m. w.
N.
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Wenn aber nach der Rechtsprechung unseres zustandigen Oberverwaltungsgerichts selbst die
(stralRenrechtliche) Einziehung einer ganzen Stralie ein Geschaft der laufenden Verwaltung dar-
stellt,

so ausdricklich OVG Munster, Beschl. v. 04.06.2012 — 11 A 1422/11 — juris
Rn. 17 m. w. N.,

wird man dies (erst recht) fur die Anordnungen rund um die Parksituation auf einer gemeindli-

chen Strafe anzunehmen haben.

Hierfiir spricht im Ubrigen auch die nordrhein-westfélische Zustandigkeitsvorschrift im Stra-
Renverkehr, wonach vorliegend die ortlichen Ordnungsbehdrden ,,dieser Stadte* zustandig sein
sollen. Bei Schaffung dieser Zustandigkeitsregel war dem Verordnungsgeber bekannt, dass
nach der Gesetzessystematik des OBG NRW die Gemeinden selbst (und kein Organ) Ordnungs-
behorden sind. Wenn nun im Strallenverkehrsrecht, jedenfalls in den Grofien und Mittleren
kreisangehorigen Gemeinden, aber die ortlichen Ordnungsbehorden ,,dieser Stadte* zustandig
sein sollen, spricht dies dafiir, dass der Verordnungsgeber eine weitergehende Zuordnung auf
die behérdlichen Strukturen des Hauptverwaltungsbeamten und seiner Amterstruktur bewirken
wollte. Zudem wird ausdricklich der Erlass von Ordnungsverfigungen, bei der StraRenver-
kehrsbehorde handelt es sich, wie dargelegt, um eine Sonderordnungsbehorde, herkdbmmlich
als ein Geschaft der laufenden Verwaltung qualifiziert.

So ausdriicklich etwa Smith, in: Kleerbaum/Palmen, GO NRW, 3. Aufl. 2018,
Erl. VII 4.

Ganz entscheidend spricht auch die Systematik des OBG NRW daftir, dass die Verwaltung (und
nicht der Rat) im vorliegenden Zusammenhang zustandig ist. Weisungen zur Erledigung einer
bestimmten ordnungsbehoérdlichen Aufgabe im Einzelfalle fiihrt gemaR 8 9 Abs. 4 Satz 1 OBG
NRW der Hauptverwaltungsbeamte als staatliche Verwaltungsbehorde durch, sofern die
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Aufsichtsbehdrde dies in der Weisung festlegt. Bezliglich der Weisungen, die auch bei Sonder-
ordnungsbehdrden ergehen kdnnen, ist allgemein anerkannt, dass hier keine Zusténdigkeit des

Rates begrundet sein kann.

So ausdriicklich Schénenbroicher, in: Schénenbroicher/Heusch, Gefahrenab-
wehrrecht Nordrhein-Westfalen, 2023, § 9 OBG NRW Rn. 4.

Insofern wére es widersinnig, dies auf der Ebene der ausganglichen Anordnungsverantwortung

und -zustandigkeit anders sehen zu wollen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass letztlich alles daftrspricht, im vorliegenden Zusam-
menhang der moglichen Anordnungen rund um das Gehweg- und Anwohnerparken eine grund-
sétzliche Zustandigkeit der Verwaltung der Stadt Dlren anzunehmen. Hieran dndert auch das
straRenverkehrsrechtliche Einvernehmenserfordernis nichts. Nach § 45 Abs. 1b Satz 2 StVO
ordnen die StralRenverkehrsbehdrden die Parkmoglichkeiten fur Bewohner, die Kennzeichnung
von FulRgangerbereichen, verkehrsberuhigten Bereichen und Malinahmen zum Schutze der Be-
volkerung vor L&rm und Abgasen oder zur Unterstiitzung einer geordneten stadtebaulichen Ent-
wicklung im Einvernehmen mit der Gemeinde an. Diese Regelung greift vorliegend bereits dem
Grunde nach nicht ein, weil die Stadt Diiren (als Gemeinde) selbst die StraRenverkehrsbehtrde

ist.

Vgl. Koehl, in: Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht, 3. Aufl.
2021, 8 45 Rn. 34.

Damit ist rechtlich nichts dagegen einzuwenden, wenn der Blrgermeister im Rahmen seiner,
ihm durch § 13 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Diren sogar vorgeschriebenen, Ermes-
sensauslibung zu dem Ergebnis gelangt, dass die gegenstéandlichen Fragen rund um das Geh-
wegparken (im Steinweg in Diiren) ein ausschlie3lich ihm zugeordnetes Geschaft der laufenden

Verwaltung darstellen.
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Il. StraBenverkehrsbehdrdliches Einschreiten als Ermessensentscheidung

In der jungeren Vergangenheit haben verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, die allerdings,
soweit ersichtlich, stets das dort nicht angeordnete Gehwegparken zum Gegenstand hatten (wie
auch im Abschnitt Altenteich — Nagelschmiedsgasse und tagsiiber im Abschnitt Nagel-
schmiedsgasse — Bongard), dafur gesorgt, dass das in Innenstadtlagen weit verbreitete Phéno-
men in den Fokus der Aufmerksamkeit gelangt ist.

Vgl. OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, als Vorinstanz zu VG
Bremen, Urt. v. 11.11.2021 - 5 K 1968/19 —, alle bei juris. Die Revisionsent-
scheidung des BVerwG, Urt. v. 06.06.2024 — 3 C 5.23 —, bestétigt das OVG
Bremen nahezu vollumfanglich.

Es ist allgemein anerkannt, dass Normen des StralRenverkehrsrechts im Ausgangspunkt ,,ledig-
lich* die Allgemeinheit schiitzen und keine individuellen Anspriiche auf straRenverkehrsbe-
hordliche Malinahmen begriinden. Ausnahmsweise kann sich eine strallenverkehrliche Situa-
tion dahingehend verdichten, dass Einzelne einen Anspruch auf ein behdrdliches Einschreiten
haben. Auch in einem solchen Fall besteht allerdings regelmaRig ,,nur* ein Anspruch auf er-
messensfehlerfreie Entscheidung durch die Stralenverkehrsbehorde. An diesen Grundsatzen
haben die jungsten gerichtlichen Entscheidungen ausdriicklich und gerade nichts geéndert, zu-
mal das Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, dessen Urteil nachfolgend vom
Bundesverwaltungsgericht nahezu vollumfanglich bestatigt wurde, selbst in der deutlich ange-
spannteren Parkraumsituation gegenuber den Zustdnden in Diren angenommen hat, dass keine
Ermessensreduzierung auf null vorlage. Auch daran zeigt sich, dass einer Verkehrsbehtrde zu-
meist mehrere Losungen flr ein verkehrsrechtliches Problem zur Verfugung stehen.

So ausdricklich auch im Lichte der jlingsten Rechtsprechung Miller, Unzu-
lassiges Gehwegparken — Anspruch auf Einschreiten der zustandigen Behor-
den?, in: DAR 2023, 254 [254].
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Dabei ist bereits an dieser Stelle zu betonen, dass die obergerichtliche Entscheidung sich u. a.
ausdrucklich auch mit den aktuellen technischen Regelwerken ber die Beschaffenheit und
Breite von Gehwegen auseinandersetzt, allerdings, vollkommen zutreffend und nachvollzieh-
bar darauf hinweist, dass derartige Regelungen bei StraRen keine unmittelbare Geltung bean-
spruchen kdnnen, die zu einer Zeit entstanden sind, in denen es die entsprechenden Regelwerke
nicht gab. Selbst wenn man diese, so das Oberverwaltungsgericht Bremen, als ,,Orientierungs-
werte“ heranziehen wollte, andern diese allerdings explizit nichts am Charakter der straenver-
kehrsrechtlichen Prifung als Ermessensentscheidung.

Angesichts der weiterreichenden Frage zum strallenverkehrsbehdrdlichen Umgang mit der der-
zeit bestehenden Mdglichkeit zum (teilweise angeordneten) aufgesetzten Gehwegparken im
Steinweg, erscheint es sinnvoll, in der gebotenen Kiirze, die rechtliche Situation rund um das
Parken auf Gehwegen grundsétzlich zu skizzieren (hierzu 1.). Sodann werden wir darstellen,
welche rechtlichen VVorgaben den jingst veroffentlichten Urteilen zum straRenverkehrsbehord-

lichen Einschreiten gegen das (illegale) Gehwegparken zu entnehmen sind (hierzu 2.).

1. Zur rechtlichen Bewertung des Gehwegparkens

Nach § 12 Abs. 4 Satz 1 StVO ist zum Parken der rechte Seitenstreifen, dazu gehdéren auch
entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen, wenn er dazu ausreichend befestigt
ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren.

Das Parken auf Gehwegen ist damit grundsatzlich unzuléssig. Dies gilt auch fur ,,breite” Geh-
wege und unabhéngig vom Zweck der Fahrzeugaufstellung, so darf auch der Lieferverkehr die
Gehwege nicht zum Parken in Anspruch nehmen. Verboten ist das Parken auch in der Weise,
dass ein Teil des Fahrzeugs auf dem Gehweg, der andere Teil auf der Fahrbahn steht (sog.
Halbbordparken).

I)



Das Verbot des Gehwegparkens ergibt sich bereits unmittelbar aus § 12 Abs. 4 Satz 1 StVO.
Auf 8 2 StVO kommt es insoweit nicht an, da die Vorschrift nur den flieBenden Verkehr an-
spricht. Insoweit gilt, dass die rechtliche Bewertung des Parkens auf Gehwegen insgesamt nach
8 12 StVO zu erfolgen hat, wo die Regelungen fiir den ruhenden Verkehr zusammengefasst
sind.

Der Gehweg ist dabei der Teil der Stral3e, der, von der Fahrbahn deutlich abgegrenzt, fir die
Fullganger eingerichtet und bestimmt von der Fahrbahn rdumlich getrennt und als Gehweg etwa
durch Pflasterung oder Plattenbelag, &uBerlich erkennbar ist. Bei entsprechender Erkennbarkeit
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Grundlegend bereits BayObLG, Beschl. v. 30.01. 1975 — 1 Ob OWi 2/75 -,
DAR 1975, 190 wonach es nicht Aufgabe der Gerichte sei, die die Entschei-
dung des Verordnungsgebers gegen das Gehwegparken grundsétzlich zu mo-
difizieren; vgl. auch OLG Kaln, Beschl. v. 12.04.2002 — Ss 141/02 —, juris
Rn. 7; BVerwG, Urt. v. 29.01.2004 — 3 C 29/03 —, juris Rn. 27 (,,jedenfalls
von Kraftfahrzeugen*); Figgener, in: Burmann/HeR/Hihnermann/Jahnke,
Strallenverkehrsrecht, 28. Aufl. 2024, 8§ 12 Rn. 57, 61 u. 88; Konig, in: Hent-
schel/Kdnig/Dauer, StraRenverkehrsrecht, 47. Aufl. 2023, § 12 Rn. 41 u. 55.
Schon zur alten StVVO hatte sich der Bundesgerichtshof zur Wahrung der Be-
lange der FuRganger gegen das nicht ausdriicklich gestattete Gehwegparken
ausgesprochen, vgl. Beschl. v. 17.05.1960 — 4 St 155/60. Nach den besonde-
ren Umstanden des Einzelfalles kann aber im Rahmen des Opportunitétsprin-
zips (88 47, 53 OWIiG) von einer Verfolgung abzusehen sein; hierauf weisen
Bouska/Leue, Kommentar zur StVO, 26. Aufl. 2021, Anm. 20 hin. AuBerdem
kdnnen die Stralenverkehrsbehorden in Einzelfallen, wenn der Antragsteller
die besondere Dringlichkeit nachweist, unter Beachtung der VwV zu § 46
StVO Nr. I bis VI, eine Einzelausnahmegenehmigung nach 8 46 Abs. 1 Nr. 3
StVO zum Gehwegparken erteilen, die nach § 46 Abs. 3 StVO schriftlich
mitzufihren ist; vgl. hierzu Figgener, in: Burmann/Hel3/Huhnermann/Jahnke,
Strallenverkehrsrecht, 28. Aufl. 2024, § 12 Rn. 57.

Vgl. BVerwG, Urt. v. 14.05.1992 — 3 C 3/90 —, juris Rn. 25; Figgener, in:
Burmann/HeR/Hihnermann/Jahnke, StraRenverkehrsrecht, 28. Aufl. 2024, §
12 Rn. 57; ausfihrlich auch VGH Miinchen, Beschl. v. 05.01.2017 — 10 ZB
15.51 —, juris Rn. 34. Zur zusammenfassenden Wirkung von § 12 StVO auch
die Amtl. Begr. VKBI. 1970, 801 [807], wobei seit 2013 allerdings die Rege-
lungen, die auf Verkehrszeichen fullen, aus 8 12 StVO gestrichen sind.
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bedarf es keiner Kennzeichnung. Die Grenze zur Fahrbahn bildet grundsatzlich die Bordstein-
kante.

Vgl. Konig, in: Hentschel/Konig/Dauer, StraRenverkehrsrecht, 47. Aufl.
2023, 825 Rn. 12 m. w. N.

Zugelassen ist das Parken auf Gehwegen nur bei Zeichen 315 oder bei einer entsprechenden
Parkflachenmarkierung (Lfd. Nr. 74 der Anlage 2 zur StVO) sowie unter dem Gesichtspunkt
der Nichtzumutbarkeit oder bei einer notstandsahnlichen Lage, wobei selbst eine 100 %
Schwerbehinderung allein noch keine notstandséhnliche Situation begriindet.

Vgl. zum Zeichen 315 BVerwG, Urt. v. 29.01.2004 — 3 C 29/03 —, juris Rn.
28; vgl. insgesamt zum Vorstehenden Konig, in: Hentschel/Kdnig/Dauer,
StraRenverkehrsrecht, 47. Aufl. 2023, § 12 Rn. 55.

Ein Anlieger hat grundsatzlich keinen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entschliefung der
Verkehrsbehdrde dartiber, dass das Gehwegparken vor seinem (Betriebs-)Grundstiick zugelas-

sen wird.

Vgl. BVerwG, Beschl. v.13.06.1980 — 7 C 32/77 —, juris Rn. 31; Konig, in:
Hentschel/Konig/Dauer, Strallenverkehrsrecht, 47. Aufl. 2023, 8 12 Rn. 55.

Ist das Parken auf dem Gehweg, so wie es nach unserem Kenntnisstand im Abschnitt Bongard
— Ahrweilerplatz in Diren der Fall ist, erlaubt, so ist hierzu nur der rechte Gehweg, in Einbahn-
stralBen der rechte oder linke Gehweg zu benutzen (8 12 Abs. 4a StVO).

Statt aller Konig, in: Hentschel/Kdnig/Dauer, StralRenverkehrsrecht, 47. Aufl.
2023, 8 12 Rn. 55 m. Begr. Rn. 6; das Aufstellen eines Fahrzeugs auf einem
anderen (zum Parken nicht freigegebenen) Teil des Gehweges verstolt als
nicht zugelassenes Gehwegparken ebenfalls gegen 8 12 Abs. 4 Satz 1 StVO,
vgl. hierzu Figgener, in: Burmann/HeR3/Huhnermann/Jahnke, StralRenver-
kehrsrecht, 28. Aufl. 2024, § 12 Rn. 58. Zur Vermeidung von Schaden am
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Gehweg und den darunter liegenden Versorgungseinrichtungen ist die Gestat-
tung des Gehwegparkens beschrankt auf Fahrzeuge mit einem zuléssigen Ge-
samtgewicht bis zu 2,8 t. VerstoRe dagegen fallen als nicht zugelassenes Geh-
wegparken unter 8 12 Abs. 4 Satz 1 StVO; vgl. Muller/Rebler, Das Recht des
ruhenden Verkehrs, 4. Aufl. 2024, Rn. 61.

Lediglich der Klarstellung halber weisen wir darauf hin, dass allein Feststellung eines unzul&s-
sig auf dem Gehweg parkenden Fahrzeugs fiir sich genommen noch nicht ohne weiteres zum
Abschleppen des Fahrzeugs berechtigt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts und des Oberverwaltungsgerichts fur das Land Nordrhein-Westfalen rechtfertigt ein blo-
Rer VerstoR etwa gegen das Verbot des Gehweg-Parkens gerade nicht ohne weiteres eine Ab-
schleppmalinahme. Auch allein eine Berufung auf eine blof3e Vorbildwirkung des fehlerhaften
Verhaltens und auf den Gesichtspunkt der Generalpravention ist nicht ausreichend.

Vgl. BVerwG, Beschl. v. 18.02.2002 — 3 B 149.01 —, juris Rn. 4; OVG Muns-
ter, Beschl. v. 13.04.2023 — 5 A 3180/21 —, juris Rn. 23. Ein Abschleppen
verbotswidrig abgestellter Fahrzeuge kann selbstverstandlich im Falle der
Behinderung von anderen Verkehrsteilnehmern geboten erscheinen; vgl. zum
Grad der Beeintrachtigung VGH Mannheim, Urt. v. 07.02.2003 — 1 S 1248/02
—, juris Rn. 21. Letzteres kann — ohne Beschrankung auf diese Fallgruppen —
etwa der Fall sein beim Verstellen des gesamten Biirgersteigs oder einem
Hineinragen des Fahrzeugs in die Fahrbahn, bei Funktionsbeeintréchtigungen
einer FulRgangerzone oder beim rechtswidrigen Parken auf einem Schwerbe-
hinderten-Parkplatz, in Feuerwehranfahrzonen oder — selbstverstandlich — bei
einem Abschleppen zur Verhinderung von Straftaten. Dies l&sst sich jeweils
nur unter besonderer Beriicksichtigung der Ortlichkeit und unter Abwagung
der wesentlichen Umstande des Einzelfalles beurteilen; vgl. zur stets erfor-
derlichen Abwégung beim Abschleppen ausdricklich OVG Miunster, Beschl.
v. 20.12.2012 - 5 A 2802/11 —, juris Rn. 3.

2. Zum Entscheidungscharakter stral’enverkehrsbehordlichen Einschreitens

Bezuiglich einer straBenverkehrsbehordlichen Anordnung ist, wie sonst auch, zwischen der Pru-
fung des Vorliegens der tatbestandlichen VVoraussetzungen einer Rechtsnorm (hierzu a.) und
der sich hieraus ergebenden Rechtsfolge (hierzu b.) zu unterscheiden.
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a) Zu den tatbestandlichen Voraussetzungen stral3enverkehrsbehdrdlichen Handelns

Nach § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO koénnen die StraRenverkehrsbehdrden u. a. die Benutzung be-
stimmter Strallen oder Stral3enstrecken aus Grunden der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs
beschranken oder verbieten.

Wie 8§ 45 Abs. 3 Satz 1 StVO verdeutlicht, kann u. U. auch das Anbringen oder die Entfernung
von Verkehrszeichen eine nach § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO gebotene straBenverkehrsbehdrdliche
Malinahme darstellen.

Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei 8 45 Abs. 3 StVO selbst allerdings
lediglich um eine Zustandigkeitsnorm, die systematisch an die materielle Er-
messensentscheidung gemaR 8 45 Abs. 1 Satz 1 StVO anknupft, die Benut-
zung bestimmter StraRen oder Stralienstrecken aus Griinden der Sicherheit
oder Ordnung des Verkehrs zu beschranken oder zu verbieten und insbeson-
dere deren Umsetzung dient, vgl. ausdriicklich nochmals Will, in: BeckOK
StVR, Dotsch/Koehl/Krenberger/Turpe, 24. Edition Stand: 15.10.2023, 8 45
Rn. 290.

Notwendig als Tatbestandsvoraussetzung ist stets eine konkrete Gefahr fir das geschiitzte Gut.
Fur deren Annahme gentigt es, ist aber auch erforderlich, dass die konkrete Situation an einer
bestimmten Stelle oder auf einer bestimmten Strecke einer Stral3e die Beftuirchtung nahelegt, es
konnten irgendwann in Gberschaubarer Zukunft mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Beein-
trachtigungen eintreten.

Vgl. BVerwG, Beschl. v. 12.09.1995 — 11 B 23.95 —, juris Rn. 5.

8 45 Abs. 1 Satz 1 StVO dient der Abwehr von Gefahren fir die Sicherheit und Ordnung des
Verkehrs, auf diese Prufung ist die Stral’enverkehrsbehdrde von vornherein von Rechts wegen
beschrénkt.
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Vgl. sehr deutlich VG Berlin, Beschl. v. 27.03.2001 - VG 27 A 332.00 —, juris
Rn. 24; ausdricklich auch Hihnermann, in: Burmann/HeR/Hihner-
mann/Jahnke, StraBenverkehrsrecht, 28. Aufl. 2024, § 45 Rn. 3a m. w. N.

Mit dem Schutzgut der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs verwendet § 45 Abs. 1 Satz 1
StVO die Erméchtigung des herkommlichen allgemeinen Polizeirechts, aus dem das StraRen-
verkehrsrecht hervorgegangen ist. Insofern ist zur Auslegung des Begriffs der ,,Sicherheit oder
Ordnung des Verkehrs* auf den Inhalt des dort Giblichen Schutzguts der 6ffentlichen Sicherheit

zuriickzugreifen.

So ausdrucklich und grundlegend BVerwG, Urt. v. 13.12.1979 - 7 C 46.78 -
, juris Rn. 22.

Das Schutzgut der offentlichen Sicherheit und Ordnung umfasst danach im hier interessieren-
den Kontext inshesondere auch die Grundrechte wie korperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2
GG) und Eigentum (Art. 14 Abs. 1 GG). Dazu gehort ferner im Vorfeld der Grundrechte der
Schutz vor Einwirkungen des Stralienverkehrs, die das nach allgemeiner Anschauung zumut-
bare MaR Ubersteigen.

Auf den letztgenannten Aspekt hat das OVG Bremen im Zusammenhang mit
dem illegalen Gehwegparken abgestellt, vgl. Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22
—, juris Rn. 88; zuvor bereits OVG Koblenz, Urt. v. 24.05.2012 - 7 A
10976/11.0VG —, juris Rn. 42; Koehl, in: Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes
Verkehrsrecht, 3. Aufl. 2021, § 45 Rn. 15. Insofern besteht eine Uberschnei-
dung zwischen § 45 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 5 StVO, nach der Mal3nah-
men nach Satz 1 auch zur Erhaltung der 6ffentlichen Sicherheit mdglich sind.
Eine ,,Dopplung“ der Eingriffsbefugnisse wird dadurch allerdings nicht be-
wirkt, weil Satz 2 Nr. 5 nur fir Einschrankungen des Verkehrs zur Anwen-
dung kommt, die nicht dem Verkehr selbst, sondern anderen Rechtsgitern
und rechtlich geschitzten Interessen zugutekommen, so auch Will, in:
Dotsch/Koehl/Krenberger/Tirpe, BeckOK StVR, Stand: 18. Edition
15.01.2023, § 45 Rn. 94; vgl. auch BVerwG, Urt. v. 26.09.2002 — 3 C 9.02 -
, juris Rn. 11.
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Die Frage nach der Zumutbarkeit einer Beeintrachtigung spielt, wie noch darzulegen sein wird,
auch eine entscheidende Rolle bei der Frage, ob bzw. wer ggf. Anspriiche gegenlber der Stra-

Renverkehrsbehdrde durchsetzen konnte.

Das Schutzgut der 6ffentlichen Sicherheit umfasst zwar insbesondere auch die Unverletzlich-
keit der Normen der Rechtsordnung.

Vgl. statt aller Graulich, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts,
7. Aufl. 2021, Kap. E Rn. 89 m. w. N.

Unter diesem Gesichtspunkt ist, jedenfalls im Abschnitt Bongard — Ahrweilerplatz und auf der
Grundlage unserer Informationen, tatbestandlich kein Einschreiten der StraBenverkehrsbehérde
angezeigt. Das Gehwegparken ist dort ndmlich nach 8 12 StVO gerade erlaubt. Dies ist in den
Abschnitten Nagelschmiedsgasse — Bongard und Altenteich — Nagelschmiedsgasse anders zu
beurteilen. Dort wird (im Abschnitt Nagelschmiedsgasse — Bongard nur tagsiiber) auf dem Geh-
weg ohne entsprechende Beschilderung geparkt. Das somit illegale Gehwegparken stellt einen
VerstoR gegen 8 12 Abs. 4 S. 1 StVO und damit zugleich eine Gefahr fiir die 6ffentliche Si-

cherheit dar.

Vgl. ausfihrlich Schubert, in: Minchner Kommentar Stral’enverkehrsrecht,
2016, § 12 Rn. 97 ff. Die Verletzung des sich aus der StVO ergebenden Ver-
bots begriindet zugleich einen Verstol? gegen die 6ffentliche Sicherheit im
polizei- und ordnungsrechtlichen Sinne, vgl. ausdriicklich BVerwG, Urt. v.
20.10.2015 - 3 C 15.14 —, juris Rn. 16.

Eine Gefahr fir die 6ffentliche Sicherheit kann auch nicht isoliert und unmittelbar aus den ak-

tuellen technischen Regelwerken zu empfohlenen Gehwegbreiten entnommen werden.

Zu diesen Regelwerken Holting, VVollzugsdefizite beim illegalen Gehwegpar-
ken, in: NZV 2022, 220 [223].
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Zwar nimmt etwa die Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen in ihren ,,Richt-
linien flr die Anlage von StadtstraRen (RASt 06)* an, dass eine Person mit Rollstuhl einen
Breitenbedarf von 1,10 m und eine Person mit Kinderwagen einen Breitenbedarf von 1,00 m
hat (ebd., S. 19). In den ,,.Empfehlungen fiir FulRverkehrsanlagen (EFA)*, Ausgabe 2002, wird
fur einen FulRgénger eine nur fur das Gehen bengtigte Breite von 80 cm angenommen. Hierzu
sind zur Ermittlung der notwendigen Gehwegbreite noch Absténde von je 20 cm zu Hauswén-
den und flr Begegnungsverkehr sowie ein Sicherheitsabstand von mindestens 30 cm zur Fahr-
bahn zu rechnen (dort S. 16). Wie allerdings die Rechtsprechung ausdrucklich festgestellt hat,
sind diese Regelwerke, ungeachtet des Umstandes, dass es sich hierbei nicht um Rechtsnormen
handelt, gerade nicht auf die VVerhéltnisse in Straen Ubertragbar, bei deren Errichtung solche
Vorgaben noch nicht gegolten haben und deren Gehwege in ihrer gesamten Breite deutlich da-
hinter zurtickbleiben.

So ausdriicklich OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn.
95, das insoweit lediglich von ,,Orientierungswerten® spricht.

Politische Entscheidung?

b) Zur grundséatzlichen Rechtsfolgenseite stral3enverkehrsbehérdlicher Anordnungen

Ob und wie die StraRenverkehrsbehorde von den dargestellten rechtlichen Maglichkeiten des

Einschreitens Gebrauch macht, liegt grundséatzlich in ihrem Ermessen.

Dies hat auch das OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn.
84 und im Nachgang bestétigt vom Bundesverwaltungsgericht auch bezig-
lich des Einschreitens gegen das, nochmals, illegale Gehwegparken
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festgehalten. Die jlingsten Gerichtsentscheidungen haben insoweit keine Ver-
anderung gebracht.

Politisches oder behérdliches Ermessen?
Alle Anordnungstatbestdande des § 45 Abs. 1 StVO — auch soweit sie das Gehwegparken be-

treffen — kombinieren Anordnungsvoraussetzungen mit einer Ermessensfolge. Das Anord-
nungsermessen umfasst das ,,ob* einer konkreten stralenverkehrsrechtlichen Ma3nahme (,,Ent-
schlieBungsermessen) und deren ,,wie* (,,Auswahlermessen®). Dies sichert der zustdndigen
Strallenverkehrsbehorde die konzeptionell und praktisch unerlassliche Flexibilitdt im Zusam-
menhang mit dem Vollzug des 8 45 Abs. 1 StVO, was vom Verordnungsgeber ausdrticklich

intendiert war.

Vgl. Steiner, in: Minchener Kommentar zum Strallenverkehrsrecht, 2016,
845 Rn. 13.

Dies gilt im unbestrittenen Ausgangspunkt auch bezuglich des Umgangs mit dem Gehwegpar-
ken und auch im Lichte der jingsten verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung.

Hiermit im Zusammenhang steht die zu unterscheidende Frage, ob bestimmte Personen, sollten
sie einen entsprechenden Antrag an die Stadt Diren richten, einen Anspruch darauf haben, dass

uber ihre Antréage, moglicherweise sogar in einer bestimmten Art und Weise, entschieden wird.

aa) Anspruche Dritter auf stral’enverkehrsbehdrdliche Ermessenshandlungen

Ein Anspruch Einzelner oder Dritter auf fehlerfreie Ermessensausiibung durch eine Behorde

besteht nach allgemeiner und nach wie vor maRgeblicher Verwaltungsrechtsdogmatik nur, so-

weit die Befugnisse zumindest auch deren individuellen Interessen zu dienen bestimmt sind.
Barrierfreiheit behdrdliches Interesse?

Vgl. grundlegend BVerwG, Urt. v. 26.02.1993 - 8 C 20.92 —, juris Rn. 13; zur
Herleitung ausfihrlich Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Aufl.
2019, Rn. 392.
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Nach der Schutznormtheorie vermittelt eine Rechtsnorm Drittschutz, wenn sie objektiv-recht-
lichen Schutz enthalt und in qualifizierter Weise auf schutzwirdige Interessen eines erkennbar

abgegrenzten Kreises Dritter Rlcksicht zu nehmen ist.

Nach wie vor grundlegend BVerwG, Urt. v. 25.02.1977 — IV C 22.75 —, juris
Rn. 25; so auch Urt. v. 06.10.1989 — 4 C 14.87 —, juris Rn. 14.

Ein solcher Drittschutz kann sich aus ¢ffentlich-rechtlich geschitzten Individualinteressen als
Schutzguter der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung des Verkehrs ergeben oder aus einer Ver-
botsnorm, die Drittschutz vermittelt. Insofern bezwecken derartige Eingriffsbefugnisse in dem
Umfang (auch) den Schutz individueller Interessen, wie ihre Schutzgiter individualisiert sind

und Gefahren flir Rechte und Rechtsgtiter einzelner umfassen.

Vgl. Wahl/Schiitz, in: Schoch/Schneider, 41. EL Juli 2021, VwGO 8§ 42 Abs.
2 Rn. 89 m. w. N.; speziell zu 8 45 Abs. 1 StVO BVerwG, Beschl. 02.08.1989
—7 B 62.89 —, juris Rn. 2 und Urt. v. 04.06.1986 — 7 C 76.84 —, juris Rn. 10;
zur polizei- und ordnungsbehordlichen Generalklausel etwa Sodan/Ziekow,
Grundkurs Offentliches Recht, 5. Aufl. 2012, § 71 Rn. 12.

Es gehort dann zum Entscheidungsprogramm der Behdrde, diese rechtlich geschiitzten Interes-

sen bei der Ermessensausiibung zu bertcksichtigen.

Vgl. BVerfG, Urt. v. 18.07.2005 — 2 BVR 2236/04 —, juris Rn. 106.

Diese MaRstébe gelten unabhangig davon, welche Rechtsgrundlage fur ein behordliches Han-
deln insoweit herangezogen wird. Einen individuellen Anspruch auf behdrdliches Einschreiten
vermitteln Vorschriften des 6ffentlichen Rechts, die zumindest auch der Ricksichtnahme auf
individuelle Interessen oder deren Ausgleich untereinander dienen. Es bedarf jeweils der KIl&-
rung, ob sie ausschlieBlich objektiv-rechtlichen Charakter haben oder (auch) dem Schutz indi-
vidueller Interessen dienen und damit eine Ricksichtnahme auf Interessen Dritter gebieten. In
der Regel l&sst sich dies — da der Normgeber nur in Ausnahmeféllen derartige Rechte
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ausdrucklich statuiert — erst durch eine Auslegung der Norm nach ihrem Sinn und Zweck er-
mitteln. Ob in der zu prufenden Bestimmung ausdriicklich ein fest ,,abgrenzbarer Kreis der
Betroffenen” benannt wird, ist daher nicht entscheidend. Es kommt vielmehr darauf an, ob sich
aus individualisierenden Tatbestandsmerkmalen ein Personenkreis entnehmen lasst, der sich

von der Allgemeinheit unterscheidet.

Vgl. BVerwG, Urt. v. 19.09.1986 — 4 C 8.84 —, juris Rn. 11 f,; Urt. v.
28.11.2007 — 6 C 42/06 —, juris Rn. 11; aus dem Schrifttum statt aller R. P.
Schenke, in: Kopp/Schenke, VwWGO, 30. Aufl. 2024, § 42 Rn. 84.

Im Bereich des StraBenverkehrsrechts ist grundsatzlich davon auszugehen, dass die Normen
auf den Schutz der Allgemeinheit und nicht auf die Wahrung der Interessen Einzelner gerichtet
sind. Der Einzelne kann jedoch auf dieser Grundlage einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie
Entscheidung Uber ein verkehrsregelndes Einschreiten der Behorde haben, wenn die Verletzung
seiner Offentlich-rechtlich geschutzten Individualinteressen, insbesondere seiner Gesundheit

und seines Eigentums in Betracht kommt.

Vgl. BVerwG, Beschl. v. 02.09.1989 — 7 B 62/89 —, juris Rn. 2.

Wie wurde das gepruft? Vor-Ort-Begehung(en), Fotos welcher
Zeitraume und welchen Urhebers’
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So auch ausdriicklich OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris
Rn. 87.

Das Schutzgut der 6ffentlichen Sicherheit umfasst jedoch, wie bereits im Rahmen der tatbe-
standlichen Voraussetzungen ausgefiihrt, nicht nur die Grundrechte wie korperliche Unver-
sehrtheit und Eigentum. Vielmehr gehort dazu auch im Vorfeld der Grundrechte der Schutz vor
Einwirkungen des StraBenverkehrs, die das nach allgemeiner Anschauung zumutbare Mal3
ubersteigen. Soweit Normen des Strallenverkehrsrechts gegen derartige grundrechtsgefahr-
dende oder billigerweise nicht mehr zuzumutende Verkehrseinwirkungen schiitzen wollen und
die Klager als StraBenanlieger diesen Schutz geltend machen, kann ein 6ffentlich-rechtlicher

Individualanspruch gegeben sein.

So konkret zu § 45 StVVO schon BVerwG, Urt. v. 04.06.1986 — 7 C 76.84 —,
juris Rn. 10.

VVon Bedeutung fir die Bewertung der Zumutbarkeit ist dabei auch, ob der die Beeintrachtigung
auslosende Verkehr die betroffenen StralRen funktionsgerecht oder funktionswidrig in Anspruch

nimmt.

Vgl. ausdriicklich OVG Minster, Beschl. v. 28.03.2018 — 8 A 1247/16 —, juris
Rn. 42.

bb) Zum Schutznormcharakter des § 12 StvVO

Nach der jingsten, vom Bundesverwaltungsgericht grundsatzlich bestétigten Rechtsprechung
ist davon auszugehen, dass die Regelungen Uber das grundsétzlich verbotene Gehwegparken in
8 12 Abs. 4 und 4a StVVO drittschiitzenden Charakter haben (kénnen).

Dabei ist nochmals zu betonen, dass die entsprechenden aktuellen Judikate ausschlief3lich die
Situation des illegalen Gehwegparkens zum Gegenstand haben. Bezogen auf den Abschnitt
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Bongard — Ahrweilerplatz wird dort derzeit das Gehwegparken zugelassen bzw. angeordnet.
Eine pauschale Ubertragung der verwaltungsgerichtlichen Urteile ist bereits insoweit ausge-
schlossen. Insoweit soll im Rahmen dieser Stellungnahme jedoch aufgezeigt werden, welche
Uberlegungen die Gerichte grundlegend angestellt haben und wie die StraRenverkehrsbehorde

mit (eventuellen) Antrégen seitens Dritter umgehen kann bzw. muss.

Wie die Ubrigen Regelungen zum Halten und Parken in § 12 StVO bezwecken die Parkvor-
schriften in 8 12 Abs. 4 und 4a StVO primar die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und
dienen damit grundsatzlich dem Interesse der Allgemeinheit. Daraus, dass sie der Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs dienen,

so ausdricklich BVerwG, Urt. v. 14.05.1992 — 3 C 3.90 —, juris Rn. 1,

folgt indes nicht, dass ausschliel3lich die Allgemeinheit geschiitzt werden soll. Dem allgemei-
nen Verkehrsinteresse an einer sicheren und leichten Fortbewegung aller Verkehrsteilnehmer
wird durch die grundsatzliche Trennung von FuRverkehr und flieBendem Fahrzeugverkehr nach
8 2 Abs. 1, § 25 StVO entsprochen. Dagegen dient das Verbot des Gehwegparkens gemaR 8 12

Abs. 4 und 4a StVO erkennbar den Interessen der Gehwegbenutzer.

So zutreffend Bachmor/Quarch, in: Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Ver-
kehrsrecht, 3. Aufl. 2021, § 12 StVO Rn. 11.

Durch dieses Verbot sollen die Interessen unterschiedlicher Gruppen von Verkehrsteilnehmern
zugunsten der Gehwegnutzer zu einem Ausgleich gebracht werden. Dementsprechend wird in
der zivilgerichtlichen Rechtsprechung 8 12 Abs. 4 und 4a StVO dahingehend verstanden, dass
das Verbot des Gehwegparkens allein dem Schutz der Benutzer der Gehwege dient.

Vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 18.05.2012 — 9 U 128/11 —, juris Rn. 26; zustim-
mend Konig, in: Hentschel/Konig/Dauer, StVR, 47. Aufl. 2022, § 12 Rn. 55.

I)
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vgl. BVerwG, Beschl. v. 13.06.1980 — VII C 32.77 —, juris,

‘Soweit es um Antrage von Dritten auf ein Vorgehen gegen das Gehwegparken geft, hat dss

Bundesverwaltungsgericht eine deutliche Restriktion der Anspruchsberechtigung vorgenom-

||
@
=

(ENFU Mfasst ist in der Regel zudem nur der StraRenabschnitt bis zur Einmiindung ,,seiner*
Strale in die ndchste (Quer-)Strale. In Bezug auf weitere Abschnitte des Gehwegs sind die
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Anwohner Teil des allgemeinen Kreises der Gehwegbenutzer und nicht mehr hinreichend von
der Allgemeinheit unterscheidbar.

Vgl. BVerwG, Urt. v. 06.06.2024 — 3 C 5.23 —, juris Rn. 62.

Hieraus folgt zugleich, dass beliebige FulRgéanger, die letztlich ,,lediglich* Teil der Allgemein-
heit sind, wohl keine Anspriiche gegen die Strallenverkehrsbehdrde richten konnen. Wie so-
gleich darzulegen sein wird, wirde es insoweit wohl auch am Kriterium der unausweichlichen
Betroffenheit fehlen.

cc) Beschrankung des Anspruchs auf unzumutbare Beeintrachtigungen

Unabhéngig von den Unterschieden in der Sachverhaltskonstellation, ob es also um das VVorge-
hen gegen illegales Gehwegparken oder um die Riickgangigmachung des vormals legalisierten
Gehwegparkens geht, sind die Schutzwirkungen des 8 12 Abs. 4 und Abs. 4a StVO auf den
Schutz vor unzumutbaren Beeintrachtigungen beschrankt. Die Auslegung des dem zugrunde-
liegenden Regelungsgefiiges fuhrt, nach der jlingsten obergerichtlichen Rechtsprechung zu dem
Ergebnis, dass Drittschutz nur zu gewéhren ist, wenn eine bestimmte Schwelle der Beeintrach-
tigungen erreicht wird. Es bedarf mithin stets qualifizierter VerstoRe, die zu unzumutbaren Be-

eintrachtigungen fihren.
Wann ist Schwelle der Beeintrachtigungen erreicht? Rollifahren

unmaoglich?
So auch in anderem Zusammenhang BVerwG, Urt. v. 19.09.1986 — 4 C 8.84

—, juris Rn. 13.

Die in der StVO enthaltenen Regelungen sollen, wie ausgefuhrt, im Grundsatz einem allgemei-
nen Interesse an der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dienen. Auch wenn das Verbot
des Gehwegparkens nur einen Teil der Verkehrsteilnehmer schiitzt, handelt es sich dennoch um
einen groflen Personenkreis. Weiterhin obliegt die Durchsetzung der Regelungen der StvVO
grundséatzlich den zustandigen Behdrden und ist nicht dem Einzelnen anheimgestellt. VVor
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diesem Hintergrund kann die individualschitzende Funktion des 8§ 12 Abs. 4 und 4a StVO nicht
so verstanden werden, dass sie jenseits einer unzumutbaren Schwere der Beeintrachtigung ge-
geben ware. Wie im Falle des 8 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO, welcher der Wohnbevolkerung

grundsatzlich individuellen Schutz vor Larm und Abgasen vermittelt, gentigen bloRe Belasti-

gungen nicht. Vielmehr bedarf es auch hier einer (BEGililiaehtiguNGNciEIEESIECRIENGEREReD
‘Anschauung zumutbare Ma tbersteigt.

So zu 8 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO BVerwG, Urt. v. 04.06.1986 — 7 C 76.84
—, juris Rn. 10.

Auf die Konstellation des verbotswidrigen Gehwegparkens bezogen, spiegelbildliches misste

gelten, wenn, wie im Steinweg, gegen das legalisierte Gehwegparken vorgegangen werden soll,

st diese Schwelle erreicht, wenn , (EEETOEGRETONOAEAE e BEOETE
‘umutbare Funktionsbeeintrachtigung des Gehweges™ einlri

So ausdriicklich OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn.
93.

Fur die Frage, ob der (GiaGISEHIURZNMMBAKEI)in cincr bestimmten Situation erreicht wird,

koénnen auf der Grundlage der aktuellen gerichtlichen Entscheidungen mehrere Faktoren eine
Rolle spielen, die die jeweilige Strallenverkehrsbehdrde, auch im Rahmen ihrer antragsunab-
hangigen Priifung der straBenverkehrsrechtlichen Situation, in ihre Uberlegungen einstellen

kann:

e Eine unzumutbare Funktionsbeeintrachtigung des Gehweges liegt nicht bereits dann
vor, wenn Uberhaupt verbotswidrig auf dem Gehweg geparkt wird. Sie tritt aber auch
nicht erst dann ein, wenn eine Benutzung des Gehweges durch FuBganger wegen der
Geringfligigkeit der verbleibenden Gehwegbreite nicht mehr maoglich ist (so ausdrick-
lich OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn. 94).
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Die aktuellen technischen Regelwerke bieten (nur, aber immerhin) Orientierungswerte

fur die erforderlichen Gehwegbreiten.

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straflenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO),
enthélt die Wertung, nach der das Parken auf Gehwegen nur dort zugelassen werden
darf, wo geniigend Platz fir den unbehinderten VVerkehr von Ful’gédngern gegebenenfalls
mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern auch im Begegnungsverkehr bleibt (VwV-
StVO zu 8 42 Richtzeichen, Zeichen 315 Parken auf Gehwegen).

Zusatzlich ist auf die Bedeutung der Verengung des Gehweges in einer bestimmten
StralBensituation abzustellen. Dabei kann es eine Rolle spielen, tber welche Strecke die
betreffenden Birgersteige von parkenden Autos betroffen sind.

Ihre Funktion erfullen Gehwege jedenfalls dann nicht mehr, wenn ein Begegnungsver-
kehr unter Berlcksichtigung durchschnittlicher Rollstuhlbreiten von 60 bis 75 cm auf
einer erheblichen L&nge des Gehweges schlechthin ausgeschlossen ist (so OVG Bremen,
Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn. 96). Erhebliche Lange in m?
Allein eine Verengung des Gehweges bis zum Grad einer erheblichen Funktionsbeein-
trachtigung gentigt zudem noch nicht, um eine unzumutbare Beeintrachtigung zu be-
grinden und damit den drittschitzenden Bereich des Verbots des Parkens auf Gehwe-
gen zu beruhren. Dartber hinaus darf es sich fiir den Betroffenen nicht nur um eine
gelegentlich auftretende Unannehmlichkeit handeln. Dies erfordert zum einen, dass es
sich um einen derart dauerhaften Zustand handelt, dass er in den entsprechenden Stra3en
zur Regel geworden ist. Die Betroffenen missen zudem unausweichlich und hinrei-
chend haufig mit der Verkehrssituation konfrontiert sein. Nur dann machen sie sich

nicht etwa zum Sachwalter der Allgemeinheit, sondern erstreben wegen der
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spezifischen Storungslage und ihrer rdumlichen Zuordnung zu der Verkehrssituation
den Schutz individueller Interessen. Ein etwaiges Einschreiten diente (nur) dann nicht
lediglich der Sicherheit und Ordnung des Strallenverkehrs im Allgemeinen, sondern
dem individuellen Schutz als Zugehoriger zu einem Kreis von StralRenbenutzern, die auf
die Nutzung der Gehwege angewiesen sind (so bereits OVG Llneburg, Urt. v.
28.03.1985 - 12 A 123/83 —, NJW 1985, 2966, [2967]).

Auf der Grundlage dieser Kriterien ist das OVG Bremen in seinem Urteil sodann von einer
unzumutbaren Beeintréchtigung ausgegangen, weil sich in den dort betroffenen Straf3en durch
das (illegale) aufgesetzte Parken verbleibende nutzbare Restgehwegbreiten von — (D

rgaben und dadurch ein Begegnungsverkehr schlechterdings nicht mehr moglich ist. D K1

ger waren als Anwohner der Strallen (bzw. regelmaliige Besucher von dort lebenden nahen
Familienangehoérigen und eigener Burordumlichkeiten) unausweichlich und hinreichend haufig
mit der Verkehrssituation konfrontiert. Sie konnten der Beeintrachtigung schlechterdings nicht
entgehen. Angesichts der jeweils auf beiden StralRenseiten bestehenden Problematik konnten
sie auch nicht schlicht die StralRenseite wechseln, was aber, wie ein Umkehrschluss zeigt, im
Ubrigen durchaus ein Aspekt der Ermessensausiibung sein kann. Vor diesem Hintergrund war
nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts unter Wirdigung der Gesamtsituation von einer
unzumutbaren Beeintrachtigung auszugehen, welche der Verordnungsgeber der StVO auch im
individuellen Interesse der dortigen Kl&ger durch das grundsatzliche Verbot des Gehwegpar-
kens vermeiden wollte. Besondere Umsténde, die gegen eine erhebliche Funktionsbeeintrach-
tigung sprechen konnten, waren fiir das Gericht nicht ersichtlich.

Vgl. OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn. 98.
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c) Keine Ermessensreduzierung selbst bei flachendeckendem illegalen Gehwegparken

Selbst die vom Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen festgestellten schwer-
wiegenden und flachendeckenden Verstolie gegen das Verbot aus § 12 Abs. 4 und Abs. 4a
StVO hat nichts an dem Umstand geéndert, dass das Ergreifen von MaRnahmen weiterhin und
wie nach allgemeinen Grundsatzen bereits zuvor, im EntschlieBungs- und Auswahlermessen

im pflichtgemaRen Ermessen der StraBenverkehrsbehorde lag und liegt.

Die dortigen Klager haben ,.lediglich* einen Anspruch, dass die zustdndige StraRenverkehrsbe-
horde ermessensfehlerfrei Gber ihre Antrage auf Einschreiten entscheidet. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat dies bestatigt, aber zugleich, wie dargelegt, den Kreis moglicher Anspruchstel-

ler noch einmal gegeniiber dem Oberverwaltungsgericht Bremen enger gefasst.

CESIRTEATIRWESSIWEPHCHEIWIREE s hekannt? S.o.

Prufmaterial/Kriterien?

So ausdriicklich OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn.
102.

Fur das Strallenverkehrsrecht ist anerkannt, dass der Einzelne grundsétzlich nur einen auf er-
messensfehlerfreie Entscheidung begrenzten Anspruch auf Schutz seiner Individualinteressen

besitzt.

Vgl. zum Einschreiten gegen Larmbelastungen etwa OVG Bautzen, Beschl.
v. 25.07.2022 - 6 B 16/22 —, juris Rn. 15 m. w. N. Fur den Anspruch aus § 14
Abs. 1 OBG NRW gilt nichts Anderes, vgl. Worms/Gusy, in: Mostl/Kugel-
mann, BeckOK Pol. u. OrdR. NRW, Stand: 24. Ed. 15.01.2023, PolG NRW,
§ 8 Rn. 121 m. w. N.
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Unter welchen Voraussetzungen eine Ermessensreduzierung auf Null anzunehmen ist, richtet
sich regelméaRig nach den Umstanden des Einzelfalls. Sie ist nur in Ausnahmefallen anzuneh-
men, da es sonst zu einer die Funktionentrennung Uberspielenden Verschiebung der Verant-

wortung von den Verwaltungsbehorden auf die Gerichte k&me.

Vgl. BVerwG, Beschl. v.15.01.1988 — 7 B 182.87 —, juris Rn. 6.

Dabei konnen bei der Beurteilung des Ermessensspielraums der Behorde insbesondere das Aus-

mal oder die Schwere der Stérung oder Geféhrdung eine maRgebende Bedeutung haben.

Vgl. grundlegend BVerwG, Urt. v. 18.08.1960 — | C 42.59 —, juris Rn. 10.

Auf der anderen Seite kénnen auch die Konkurrenz mit anderen Handlungspflichten der Ver-
waltung und der Umfang freier Ressourcen berticksichtigt werden.

Vgl. die Nachweise bei Wolff, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl. 2018, §
114 Rn. 133; Schibel-Pfister, in: Eyermann, VwGO, 17. Aufl. 2024, § 114
Rn. 32.

Zudem gebietet Art. 3 Abs. 1 GG das Ermessen in gleichgelagerten Fallen gleichméaRig auszu-
uben. Ergreift oder unterl&sst die Behorde von der Ermessensermachtigung gedeckte Malinah-
men zur Bekampfung (vorliegend bereits nicht offensichtlich gegebener) rechtswidriger Zu-
stdnde, hat sie in vergleichbaren Fallen in der gleichen Art und Weise zu verfahren. Das bedeu-
tet bei einer Vielzahl von VerstoRen zwar nicht, dass sie gleichzeitig tatig werden muss. Es ist

ihr indes verwehrt, systemlos oder willkirlich vorzugehen.

Vgl. BVerwG, Urt. v. 26.10.2017 — 8 C 18.16 —, juris Rn. 21.
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Muss Ermessensspielraum auf O reduziert
sein, um zu handeln? Kriterien ftr ,Ermessen*?
MaRgebliche Kriterien fiir die Frage, ob im Falle des, anders als derzeit teilweise im Steinweg,

illegalen Gehwegparkens (lediglich) das Entschlielungsermessen (also das ,,Ob* des Einschrei-

tens) auf Null reduziert ist, sind auf der Grundlage der jlingsten Rechtsprechung:

e Besonderes Gewicht kommt der Frage zu, ob, selbst wenn die Beeintrachtigung der
Nutzbarkeit der betroffenen Gehwege ein hohes MaR erreicht hat, ein vélliger Funkti-
onsverlust vorliegt, oder ob eine — eingeschrankte — Nutzbarkeit verbleibt.

Rolli-Breite vs Restflache Gehweg
e Weiterhin ist zu prufen, ob Rechtsguter Gberragender Wichtigkeit, wie die Gesundheit,

konkret geféhrdet sind. Insbesondere, ob ein Ausweichen der Betroffenen auf die Stral3e

zwingend und unausweichlich ist.
Gesund bei Ausweichen auf Fahrbahn gefahrdet!

e Allein die Dauer und Haufigkeit von VerstoRen fuhrt nicht zu einer Ermessensreduzie-
rung. Die StralRenverkehrsbehdrde kann und muss zudem flachendeckende Phanomene
nicht auf einen Streich beseitigen und dagegen vorgehen. Vor diesem Hintergrund kann
es zul&ssig sein, zunéchst die am Starksten betroffenen Bereiche zu ermitteln und ein
Konzept zum Vorgehen zu entwickeln. Selbstverstandlich muss ein solches Konzept
nachvollziehbar sein und tatsachlich verfolgt werden.

Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass beziglich des ,,Ob* des straRenverkehrsbehord-
lichen Einschreitens eine Ermessensreduzierung auf Null im Einzelfall gegeben sein kann, ist
hiermit keine Festlegung bezlglich der Auswahl der zu ergreifenden Mittel verbunden. Inso-
weit konnte eine Mehrzahl von Malinahmen denkbar sein. Dabei muss die Strallenverkehrsbe-
horde auch stets in den Blick nehmen, dass stets die mindestens notwendige Durchfahrtsbreite
von 3,05 m gewahrt bleibt.

Vgl. VG Leipzig, Urt. v. 05.10.2020 — 1 K 525/20 —, juris Rn. 24 m. w. N.;
VG Bremen, Urt. v. 21.11.2019 — 5 K 1199/18 —, juris Rn. 25 m. w. N.

I)


Elmar Farber

Elmar Farber
Muss Ermessensspielraum auf 0 reduziert sein, um zu handeln? Kriterien für „Ermessen“?

Elmar Farber

Elmar Farber
Rolli-Breite vs Restfläche Gehweg

Elmar Farber

Elmar Farber
Gesund bei Ausweichen auf Fahrbahn gefährdet!

Elmar Farber


BAUMEISTER

RECHTSANWALTE
33

I11. Ermessensfehlerfreie Entscheidung der Stadt Diren

Nach den uns vorliegenden Unterlagen bzw. Informationen, beabsichtigt die Stadt Diliren nach
eingehender Analyse der stralRenverkehrlichen Gesamtsituation im Steinweg das Gehwegpar-
ken auf der dortigen rechten StraRenseite nicht zu verbieten bzw. nicht durch stralenverkehrs-
behdrdliche MaRnahmen einzuschreiten und die mit der Legalisierung des Gehwegparkens ge-
schaffenen Parkplatze im Abschnitt Bongard — Ahrweilerplatz zu erhalten. Im Abschnitt Alten-
teich — Nagelschmiedsgasse wird derzeit ebenfalls auf dem Gehweg geparkt, bisher jedoch il-
legal. Das Gehwegparken soll dort jedoch durch entsprechende Beschilderung jedenfalls fir
Bewohner erlaubt werden. Im Abschnitt Nagelschmiedsgasse — Bongard soll das derzeit in der
Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr geltende absolute Halteverbot dauerhaft, d. h. auch tagstber einge-

richtet werden. Diese Entscheidung halten wir im Ergebnis fiir ermessensfehlerfrei bzw. ver-

tretoar. 7zhlt die Schaffung von Parkplatzen
andernorts (Quart.gar.) auch zum Ermessen?
Im Folgenden werden zundchst kurz der Sachstand und die von der zustdndigen StralRenver-

kehrsbehdrde in Betracht gezogenen Maglichkeiten, die Parksituation zu regeln mit den ent-
sprechend angestellten Ermessenserwéagungen zusammengefasst (hierzu 1.) und anschlieRend
in Hinblick auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung bewertet (hierzu 2.).

Dabei sei eingangs darauf hingewiesen, dass explizite verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung
zu der Frage, ob bzw. wann ein legales Gehwegparken im Hinblick auf eingeschrankte Geh-
wegbreiten in einer historisch gewachsenen Bestandsituation zu untersagen ist, nicht vorhanden
ist. Insoweit ist nachfolgend auf allgemeine Grundsatze der strallenverkehrsbehoérdlichen Er-
messensaustibung zuriickzugreifen. Da es sich bei der (gerichtlichen) Uberpriifung von Ermes-
senserwagungen letztlich auch um einen Akt wertender Erkenntnisgewinnung handelt, l&sst
sich jedenfalls nicht mit vollstandiger Sicherheit ausschlieRen, dass ein Gericht ggf. unter stér-
kerer Betonung anderer Aspekte, zu einem anderen Ergebnis gelangen wirde. Gleichwohl mei-
nen wir, dass die nachfolgend darzustellenden Erwdgungen, auch im Lichte der jlingeren
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Entwicklungen in der Rechtsprechung, als ermessensfehlerfreie Bewertung durch die Stadt Dii-

ren anzusehen sind.

1. Maligebliche Erwagungen der Stadt Duren zur Bestandssituation im Steinweg

Die Stadt Diren als zustandige Strallenverkehrsbehdrde hat im Rahmen des ihr (unzweifelhaft
und auch auf der Grundlage der jlngsten Rechtsprechung nach wie vor) zustehenden Ermessens
verschiedene Mdglichkeiten, die Parksituation zu regeln, in Betracht gezogen und dabei fol-
gende Erwagungen angestellt:

a) Szenario 0: Aufrechterhalten des erlaubten Gehwegparkens im Abschnitt Bongard —
Ahrweilerplatz — Einrichten eines absoluten Halteverbots auch tagstber im Abschnitt Na-
gelschmiedsgasse — Bongard — Anordnen des halbhiftigen Gehwegparkens im Abschnitt
Altenteich — Nagelschmiedsgasse

Die Stadt Duren hat zun&chst gepruft, ob die aktuell bestehende Parksituation weitestgehend
aufrechterhalten werden kann. Das faktisch schon bestehende Gehwegparken im Abschnitt Al-
tenteich — Nagelschmiedsgasse soll wie im Abschnitt Bongard — Ahrweilerplatz erlaubt werden.
Erganzend soll das absolute Halteverbot im Abschnitt Nagelschmiedsgasse — Bongard durch-
gangig gelten. Es wird im Rahmen der Ermessenserwagungen zunéchst erkannt, dass durch das
Gehwegparken auf der Stidseite der Gehweg fiir Rollstuhlfahrer und Personen mit Kinderwagen
nur eingeschrankt nutzbar ist. Der Begegnungsverkehr ist im Zweifel nicht moéglich. Es ist zu-
dem nicht auszuschlieRen, dass jeder Rollstuhlfahrer an bestimmten Engstellen den Gehweg
nicht passieren kann. Es verbleibt ndmlich nur eine Restgehwegbreite von 0,60 m bis 1,25 m,
abhéangig davon wie die Autos positioniert sind und unter Berlcksichtigung in den Gehweg
ragender Eingangsstufen. Dabei wird von der Behorde die besondere Schutzbedurftigkeit dieser
Personengruppe beriicksichtigt. Dem einzelnen FuRganger hingegen bleibt ausreichend Frei-
raum, um den Gehweg zu nutzen. Die FuBganger kénnen zudem auf die andere Strallenseite

wechseln, um den dort vorhandenen, breiteren Gehweg zu nutzen. Dort kénnen auch
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Rollstuhlfahrer und Personen mit Kinderwagen passieren. Ein Ausweichen auf die StraRe ist
daher nicht zwingend notwendig. AuRerdem wurde das Interesse der Anwohner an Parkmaog-

lichkeiten aufgrund des begrenzten Parkraums in die Abwagung einbezogen.

b) Szenario 1: wie Szenario 0 mit dem Einrichten von Parkflachenmarkierungen

Die Stadt Diren hat zudem in Betracht gezogen das gerade beschrieben Szenario zu ergénzen,
indem dort wo das Gehwegparken erlaubt ist oder erlaubt werden soll, Parkflachenmarkierun-
gen (Lfd. Nr. 74 der Anlage 2 zur StVO) eingezeichnet werden. Dahinter steht die Erwagung,
dass so sichergestellt werden kann, dass bestimmte Restgehwegbreiten tatsédchlich gewéhrleis-
tet werden und nicht davon abhéngig sind, wie die Fahrzeuge sich positionieren.

c) Szenario 2: Modifikation des Gehwegparkens mit Querungshilfe

Die jetzige Situation bietet nach den Feststellungen der Stadt Diren (noch) keine Moglichkeit
den Wechsel der Stral3enseite zu erleichtern. Die zustandige StraRenverkehrsbehorde erachtet
es daher (auch) in Anbetracht des eingeschrankten Parkraums fur vertretbar, zwei Parkplétze
im Abschnitt Bongard — Ahrweilerplatz entfallen zu lassen, um eine Uberquerungshilfe fir

FuBgangerinnen und FuRganger einzurichten.

d) Szenario 3: Absolutes Halteverbot (in allen Abschnitten) anstelle des erlaubten Geh-

wegparkens

Als letzte Mdglichkeit die Parksituation im Steinweg zu regeln, wird ein absolutes Halteverbot
in allen Abschnitten auf der rechten Fahrbahnseite und auf den Gehwegen in Betracht gezogen.

Zwar ist das Parken auf dem Gehweg ohnehin unzul&ssig. Durch das Halteverbot wirde es

jedoch auch untersagt werden, am Fahrbahnrand zu parken. (Gl S SSESREIEEIREEED
des erlaubten Gehwegparkens wird von der Stadt Diiren fiir unverhaltnismaRig erachtet.

I)


Elmar Farber

Elmar Farber

Elmar Farber

Elmar Farber


BAUMEISTER

RECHTSANWALTE
36

Wie wann wie oft getestet. Dokumentiert?
Bei dieser VVorgehensweise wurden ausschlie3lich und einseitig die Interessen der FuRgéange-
rinnen und FulRgénger berticksichtigt. Schliel3lich ist die Benutzung des Gehwegs auch nicht
ganzlich unmoglich. Bedienstete der Stadt Duren haben erfolgreich getestet, ob ein Rollstuhl-
fahrer den Gehweg passieren kann. Dies ist der Fall. Zudem gibt es im (weitrdumigeren) Be-
reich des Steinwegs keine alternativen Parkmaglichkeiten, die zur Verfugung stehen wirden.
Das Interesse der Anwohner an Parkmaglichkeiten und die damit einhergehende Bedrohung
der Innenstadtquartiere als Wohn- und Lebensraum wirden vollstandig auBer Acht gelassen
werden. Die Stral3e ist zudem historisch gewachsen, weshalb eine Gehwegbreite — wie von den
aktuellen technischen Hinweisen vorgesehen — von 1,50 m nicht zwingend gewéhrleistet wer-

den muss (und kann).

2. Wahrung der Anforderungen an eine ermessensfehlerfreie Entscheidung

Die Stadt Diren schlieBt zum gegenwartigen Zeitpunkt auf der Grundlage der vorstehenden
Ausfiihrungen jedenfalls die Anordnung eines absoluten Halteverbots, die zum Wegfall samt-
licher Parkplatze fihren wurde, aus. Auf der Grundlage der umfassenden und umfangreichen
Prifungen durch die Stadt Dlren erweist sich insbesondere eine Kombination aus dem Szenario
1 (Erhalt der Parkpléatze mit Einzeichnen von Parkflachenmarkierungen) und dem Szenario 2
(die von der Stadt Diren erdachte Schaffung einer Querungshilfe) als besonders situationsada-
quat. Eine Querungshilfe, die nach den Planungen in Hohe der Hausnummern 5 bis 5a installiert
werden koénnte, wiirde im Ergebnis zum Wegfall von zwei derzeitigen Parkplétzen fiihren. (€

Liegen die tatbestandlichen VVoraussetzungen von 8§ 45 Abs. 1 Satz 1 StVO vor, hat die Stra-
Renverkehrsbehdrde grundsatzlich einen Ermessensspielraum, wie sie die Konfliktlage
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bewaltigt. In ihrer Ermessensentscheidung hat sie die betroffenen bzw. widerstreitenden Inte-
ressen der verschiedenen Arten von Verkehrsteilnehmern unter Berticksichtigung der relevan-
ten ortlichen Gegebenheiten umfassend gegeneinander abzuwagen und die Konfliktlage fur alle
Verkehrsteilnehmer zumutbar aufzuldsen.

Abwéagungskriterien?

Vgl. ausdriicklich etwa VG Braunschweig, Urt. v. 16.04.2013 — 6 A 64/11 —,
juris Rn. 60 m. w. N.

Fur die nachfolgenden Erwédgungen ist insoweit besonders wichtig, dass von echten und offen-
kundigen Gefahrenlagen abgesehen, die einseitige und eindimensionale ,,Bevorzugung* be-
stimmter Verkehrsteilnehmender dem StralRenverkehrsrecht geradezu wesensfremd ware.

GeméR 8§ 114 Satz 1 VwGO ist die verwaltungsgerichtliche Kontrolle tberdies darauf be-
schrankt zu Gberprifen, ob die gesetzlichen Grenzen des Ermessens uberschritten sind oder von
dem Ermessen in einer dem Zweck der Erméchtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch
gemacht ist.
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eine knappere Begriindung der Entscheidung nichts andern, wobei im konkreten Fall ohnehin

i detaillerte Dokumentation zu den Erwagungen der Behtrde veransz i<

Vgl. zum (eingeschrankten) Begrindungserfordernis VG Karlsruhe, Urt. v.
20.03.2024 — 3 K 1801/22 —, juris Rn. 42; VG Kdln, Beschl. v. 14.09.2023 -
18 L 1738/23 —, juris Rn. 37; in diesem Fall war der Entscheidung ebenfalls
eine mehrmonatige kommunalpolitische Diskussion vorausgegangen, bei der
Fur und Wider diskutiert wurden und die Behorde verschiedenste Mal3nah-
men in Erwdgung gezogen hatte.

Das Ermessen der StralRenverkehrsbehtrden wird durch die aufgrund Art. 84 Abs. 2 GG erlas-
sene Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur StraBenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) gelenkt
und gebunden. Die Verwaltungsvorschrift soll — im Rahmen der Bundesaufsicht bei landesei-
genem Vollzug von Bundesrecht — gewahrleisten, dass verkehrsbehdrdliche Anordnungen im
ganzen Bundesgebiet nach den gleichen Grundsétzen erfolgen. Es handelt sich dabei im Rah-
men des § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO um eine ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift, die eine
einheitliche Ermessensausiibung auf der Rechtsfolgenseite sicherstellen soll. (BiEISHaBERVER

Vgl. zusammenfassend OVG Miinster, Beschl. v. 22.02.2022 — 8 A 1687/21
—, juris Rn. 14 m. w. N.; zur Abweichungsbefugnis bei Atypik Stuhlfauth, in:
Bader/Funke-Kaiser/Stuhlfauth/von Albedyll, VWGO, 8. Aufl. 2021, § 114
Rn. 15.

Die VwV-StVO sieht vor, dass das Parken auf Gehwegen nur zugelassen werden darf, wenn

genugend Platz fir den unbehinderten Verkehr von Fulgingern gegebenenfalls mit
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Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern auch im Begegnungsverkehr bleibt, die Gehwege und die
darunter liegenden Leitungen durch die parkenden Fahrzeuge nicht beschadigt werden kdnnen

und der Zugang zu Leitungen nicht beeintréchtigt werden kann.

Vgl. VwV- StVO zu § 42 Richtzeichen, Zeichen 315 Parken auf Gehwegen.

In die Ermessensentscheidung hat die Stralenverkehrsbehérde die betroffenen bzw. widerstrei-
tenden Interessen der verschiedenen Arten von Verkehrsteilnehmern unter Berticksichtigung
der relevanten ortlichen Gegebenheiten umfassend gegeneinander abzuwdgen und die Konflikt-

lage fur alle Verkehrsteilnehmer zumutbar aufzulésen.

Vgl. nochmals ausdriicklich VG Hannover, Urt. v. 01.11.2017 — 7 A 444/17
—, juris Rn. 28.

vgl. etwa OVG Munster, Urt. v. 03.03.2023 — 8 A 2467/17 —, juris Rn. 98,
Warum nicht? Welche wurden mitgeteilt?

Vgl. grundlegend BVerwG, Urt. v. 06.08.1982 — 4 C 58.80 —, juris Rn. 14,
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ies belegen gleich mehrere verwaltungsgerichtliche Judikate, in denen die-

ses ,,Anliegerinteresse* dem Grunde nach durchaus anerkannt und berticksichtigt wurde.

Vgl. etwa implizit VG Aachen, Urt. v. 23.05.2023 — 10 K 1742/21 —, juris Rn.
76; VG Neustadt a.d.W., Urt. v. 21.01.2002 — 3 K 1178/01 -, NVWZ-RR
2003, 67 [68]; VG Minchen, Urt. v. 22.01.2009 - M 23 S 08.3853 —, juris Rn.
30.

Kann, nicht muss. Politische Entscheidung?
Auch die jungste Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts der Freien Hansestadt Bremen

erlaubt den Umkehrschluss,

Vgl. OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn. 108.

Vgl. etwa VG Leipzig, Urt. v. 07.12.2022 — 1 K 1718/20 —, juris Rn. 176.
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Vgl. OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn. 105.
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Zur Orientierung hinnehmbarer Gehwegbreiten kann auch eine Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts flir das Land Nordrhein-Westfalen herangezogen werden, in der es um Stral3en-
baubeitrége ging. Die dortigen Kl&ger wandten sich gegen die Heranziehung zu Stral’enbaubei-
tragen, da die ausgebauten Gehwege an keiner Stelle eine Breite von 1,50 m erreichten und

somit funktionsunféhig gewesen seien.

Vgl. OVG Minster, Urt. v. 01.06.1992 — 2 A 660/91 —, juris Rn. 27.

Vgl. VG Neustadt a.d.W., Beschl. v. 28.03.2017 — 3 L 282/17.NW —, juris Rn.
37 f.
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Wieso nicht bei der Fahrbahnbreite von
Vorgaben abweichen, sondern bei Gehwegen?


Elmar Farber

Elmar Farber

Elmar Farber

Elmar Farber
Wieso nicht bei der Fahrbahnbreite von Vorgaben abweichen, sondern bei Gehwegen?

Elmar Farber


BAUMEISTER

RECHTSANWALTE

Vgl. OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn. 96; hier wird
unter anderem bei der Prifung der Zumutbarkeit der Funktionsbeeintrachti-
gung darauf abgestellt, tiber welche Strecke sich das Gehwegparken zieht.

Vgl. OVG Bremen, Urt. v. 13.12.2022 — 1 LC 64/22 —, juris Rn. 89.
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Auch fur Rollifahrer? Praventionsprinzip?

Vgl. ausdrucklich VG Saarlouis, Urt. v. 25.04.2013 — 10 K 422/12 —, juris
Rn. 37.

Fehlendes Parkraumkonzept! In

Betracht gezogen?

Vgl. VG Stade, Urt. v. 16.05.2002 — 1 A 1335/00 —, juris Rn. 21; hier wurde
dem Klé&ger die Moglichkeit gegeben, sein Fahrzeug auf einem Schulpark-
platz abzustellen.
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Vgl. zur grundsétzlichen ,,Privilegienfeindlichkeit“ des Stralienverkehrs-
rechts BVerwG, Urt. v. vom 28.05.1998 — 3 C 11.97 —, juris Rn. 22 bzw. Rn.
35; vgl. zudem BVerwG, Urt. v. 23.09.2010 — 3 C 37.09 —, juris Rn. 49.

Das StralRenverkehrsrecht ist seiner Gesamtausrichtung nach aber prinzipiell praferenz- und

privilegienfeindlich, so dass alle Verkehrsteilnehmer (i EESEISIEIEERREEENNED - Stra-

Renverkehr teilnehmen konnen.

Vgl. BVerwG, Urt. v. 13.06.2023 — 9 CN 2/22 —, juris Rn. 82.

Kontrollen! Dokumentiert?
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IV. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

Das Phédnomen des Gehwegparkens ist in jungster Zeit durch eine Entscheidung des Bremi-
schen Oberverwaltungsgerichts und eine nachfolgende Revisionsentscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts in den Mittelpunkt der (medialen und kommunalpolitischen) Aufmerksamkeit

getreten.

Entgegen teilweise missverstandlicher Aussagen haben die gerichtlichen Entscheidungen kei-
nesfalls die apodiktische Aussage zum Gegenstand, dass kommunale StralRenverkehrsbehorden
in jedem Fall und gebunden gegen das Gehwegparken vorzugehen haben. Gegenteilig haben
die Entscheidungen vielmehr Kklargestellt, dass (selbst) das VVorgehen gegen das illegale Geh-

wegparken im umfassenden EntschlieBungs-  und  Auswahlermessen  der
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Strallenverkehrsbehorde liegt. Besonders betroffene Anwohner haben (lediglich, aber immer-
hin) unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung
der Stral3enverkehrsbehérde in Bezug auf das Gehwegparken. Die Klarstellung und Konturie-
rung dieses(SiSpRCHSENRERES eSS SIEIERSERSIENAG) s < 1< die eigentliche Bedeutung
der jlingsten Rechtsprechung dar. Nicht mehr und nicht weniger. Die gerichtlichen Entschei-
dungen und auch die allgemeine Systematik des Straenverkehrsrechts &ndern allerdings aus-
dricklich nichts an dem Umstand, dass es sich (im Rahmen von § 45 StVO oder § 14 Abs. 1

0BG NRW) urn i ESSESeSeeIaueES aReEHERSIRHoe -1 . De E:-

messenscharakter wird explizit auch nicht durch aktuelle technische Regelwerke eingeschrénkt,

die bei heute neu anzulegenden Stral3en bestimmte Gehwegbreiten empfehlen.
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Waren ordentliche Gehwege auch eine ,vertretbare
Ldsung“? Politische Enrscheidung?

Wir hoffen, lhre Fragestellungen zundchst beantwortet und lhnen mit unseren Ausfiihrungen
weitergeholfen zu haben. Selbstverstandlich stehen wir Ihnen fur Rickfragen oder weiterge-
hende Abstimmungen jederzeit gern zur Verfugung.

Mit freundlichen Grifen

Dr. DaniighThal
Reéchtsanwalt
Fachanwalt flr Verwaltungsrecht
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Dr. Andreas Kersting

Dr. Hans-Joachim David
Fachanwalt fir Steuerrecht und Notar

Andreas Kleefisch
Fachanwalt fir Bau- und Architektenrecht

Prof. Dr. Olaf Bischopink
Fachanwalt fur Verwaltungsrecht

Dr. Stefan Gesterkamp
Fachanwalt fur Vergaberecht

Dr. Georg Hunnekens
Fachanwalt fur Verwaltungsrecht

Franz-Robert Bartels

Dr. Joachim Hagmann
Fachanwalt fur Verwaltungsrecht

Dr. Andre Unland
Fachanwalt fur Verwaltungsrecht

Dr. André Herchen
Fachanwalt fir Bau- und Architektenrecht

Dr. Martin M. Arnold
Fachanwalt fur Verwaltungsrecht
Fachanwalt fur Agrarrecht
Mediator (DAA)

Dr. Antje Wittmann
Fachanwiiltin fir Verwaltungsrecht

Dr. Jens Tobias Gruber
Fachanwalt fur Verwaltungsrecht

Dr. Frank Andexer
Fachanwalt fir Bau- und Architektenrecht
Fachanwalt fur Informationstechnologierecht (IT-Recht)

Dr. Bele Carolin Garthaus
Fachanwiltin fur Verwaltungsrecht

Dr. Stefan Sieme
Fachanwalt fir Vergaberecht
Fachanwalt fir Bau- und Architektenrecht

Dr. Tobias Schneider-Lasogga
Fachanwalt fur Vergaberecht

Stefan Schaperklaus
Fachanwalt fir Verwaltungsrecht

Alexander Wirth
Fachanwalt fir Verwaltungsrecht

Dr. Othmar E. Weinreich
Fachanwalt fir Bau- und Architektenrecht

Dr. Daniel Thal
Fachanwalt fir Verwaltungsrecht

Dr. Hanno Vogt
Fachanwalt fur Bau- und Architektenrecht

Karina Weil

Markus Reckin
Christian Neumark
Elisabeth Rolfes
Marie Philine Gorgon
Cora Upmeier
Mareike Schicke
Florian Dawe
Elisabeth Willems
Johannes Scholz
Katharina Helene Winter
Daniel Albrecht
Peter Schingel
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